
Königliches Decret vom 8ten März 1813, wodurch die Contingente  

der Conscription für das Jahr 1813 festgesetzt werden. 
 
 

Wir Hieronymus Napoleon, von Gottes Gnaden und durch die Constitution ,  
König von Westphalen, französischer Prinz etc, etc. 

 
haben, nach Ansicht des 53sten Artikels der Constitutions-Urkunde vom 15ten November 1807, 
und der Artikel 3, 4 und 6 des Decrets vom 18ten November 1809; 

auf den Bericht Unseres Kriegs-Ministers; 
verordnet und verordnen: 

 
Art. 1. Die Contingente der Conscription für das Jahr 1813 sind folgendergestalt festgesetzt: 

 Actives Contingent  4'000 Mann 
 Reserve-Contingent  2'000 Mann 

 
Art. 2. Die im vorstehenden Artikel bestimmten, und in Gemässheit der angeschlossenen 
Repartitions-Tabelle verteilten, Contingente sind zur Disposition Unseres Kriegs-Ministers 
gestellt. 
 
Art. 3. Unsere Minister sind, ein jeder in so weit es ihn betrifft, mit der Vollziehung des 
gegenwärtigen Decrets, welches in das Gesetz-Bülletin eingerückt werden soll, beauftragt. 

 
Gegeben in Unserer königlichen Residenz zu Cassel, 

am 8ten März 1813, im siebenten Jahre Unserer Regierung 
 

Unterschrieben: Hieronymus Napoleon 
 

Auf Befehl des Königs. 
 

Der Minister Staats-Secretair 
 

unterschrieben; Graf von Fürstenstein 
 
 
 
 

Repartitions - Tabelle 
 
 
Departements Actives Contingent Reserve-Contingent Im Ganzen 
Aller 
Elbe 
Fulda 
Harz 
Leine 
Ocker 
Saale 
Werra 
 

487 
747 
553 
369 
639 
437 
340 
428 
4’000 

243 
374 
277 
185 
320 
218 
169 
214 
2’000 

730 
1’121 
830 
554 
959 
655 
509 
642 
6’000 

 
 
 
Als gleichlautend bescheiniget: 
Der Justiz-Minister, 
 

Siméon 


